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Konformitätserklärung 

für ein Recycling-Baustoff-Produkt 

gemäß § 15 Recycling-Baustoffverordnung 

 

 

 Hersteller:  ......................................................................................  

  ......................................................................................  

  ......................................................................................  

 

 Recycling-Baustoff-Produkt… 

 …. für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendung (ÖNORM EN 13242):  

 

____   ____  ____ / ____ , _____ , U-A 

[Materialbezeichnung, Güteklasse, Korngrößenangabe, U-Klasse, Qualitätsklasse] 

 … zur Betonherstellung (ÖNORM EN 12620): 

 

____ - ____ , ____ / ____ , U-A 

[Materialbezeichnung, Korngrößenangabe, Zusatzbezeichnung, Qualitätsklasse] 

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestätigt mit vorliegender Konformitätserklärung die 

Durchführung der Qualitätssicherung gemäß § 10 Recycling-Baustoffverordnung und die Einhaltung der 

Grenzwerte der Qualitätsklasse U-A. Weiters wird durch die Übergabe das vorzeitige Ende der 

Abfalleigenschaft gemäß § 14 Recycling-Baustoffverordnung erreicht. 

Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann unter Berücksichtigung der beiliegenden Leistungserklärung 

entsprechend der unten angeführten bautechnischen Einsatzbereiche angewandt werden, wobei auch eine 

grenzüberschreitenden Verbringung unter Mitzuführen dieser Konformitätserklärung möglich ist. 

· Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und 

Straßenbau nach ÖNORM EN 13242, ÖNORM B 3132 

· Gesteinskörnungen für Beton nach ÖNORM EN 12620, ÖNORM B 3131 

· Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen nach ÖNORM EN 13108, ÖNORM B 3580 

Der Einsatz eines Recycling-Baustoff-Produktes mit der Qualitätsklasse U-A ist unter Einhaltung aller relevanten 

Rechtsgrundlagen (Bauordnung, Wasserrecht,…) ohne Verwendungsverbote nach Recycling-

Baustoffverordnung möglich. 

 

 

 

 

   

Datum  Unterschrift des Herstellers 
 

  

Gebrüder Haider

Bauunternehmung GmbH

4463 Großraming 40

 IIIRMH  0 63  U10 

06.04.2017
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Stand: November 2016 
Dieses Formular wurde vom BRV für Sie vorbereitet  

und ist auf www.brv.at zu beziehen. 

Weitergabe ausdrücklich erwünscht. 
 

 


